
 

 
 

Anhang I 
zum Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen 

 

 
Gebührentarif 

Aufgrund des Reglements über das Bestattungs- und Friedhofswesen erlässt die 
Einwohnergemeindeversammlung über die von den Angehörigen zu entrichtenden 

Entschädigungen nachstehenden Gebührentarif. 
 
 
1. Bestattung allgemein Einwohner Auswärtige 
1.1. Verwaltungsgebühren für Anmeldung  

und Organisation der Bestattung Fr. 0.00 Fr. 250.00 
 
1.2. Benützung des Aufbahrungsraum, pro Tag Fr. 0.00 Fr. 50.00 

 
 
2. Grabplatzgebühren 
2.1. Sargreihengräber – Erwachsene/Kinder Fr. 0.00 Fr. 1'000.00 
 
2.2. Urneneinzelgräber – Erwachsene/Kinder Fr. 0.00 Fr. 750.00 
 
2.3. Urnengemeinschaftsgrab mit Namensnennung Fr. 1'500.00 Fr. 2'000.00 
 (inkl. Schriftplatte mit 1. Inschrift und Unterhalt für mind. 20 Jahre)  

- 2. Inschrift der Schriftplatte nach Aufwand nach Aufwand 
 Ohne Namensnennung (Namenlose Bestattung) Fr. 500.00 Fr. 1'000.00 
 
2.4. Urnenbeisetzung auf einem bestehenden Grab Fr. 0.00 Fr. 200.00 
 
2.5. Bestattung Waldfriedhof mit Namensnennung Fr. 1'250.00 Fr. 1'750.00 
 Bestattung Waldfriedhof ohne Namensnennung Fr. 250.00 Fr. 750.00 
 
2.6. Gedenkstätte Engelskinder mit Stern inkl. Gravur Fr. 250.00 Fr. 350.00 
  
 
3. Graberstellung 
3.1. Sargeinzelgrab – Erwachsene Fr. 1'100.00 Fr. 1'100.00 
 
3.2. Sargeinzelgrab – Kinder Fr. 550.00 Fr. 550.00 
 
3.3. Urneneinzelgrab – Erwachsene/Kinder Fr. 250.00 Fr. 250.00 
 
3.4. Waldfriedhof – Erwachsene/Kinder Fr.   100.00 Fr.     100.00
   
 
 
4. Beisetzung des Sarges, der Urnen und der Asche 
4.1. Sargeinzelgrab – Erwachsene/Kinder Fr. 0.00 Fr. 120.00 
4.2. Urneneinzel- und Urnengemeinschaftsgrab – Erwachsene/Kinder Fr. 0.00 Fr. 50.00 
4.3. Aschebeisetzung (wo möglich) Fr. 0.00 Fr. 50.00 
 
 
5. Umbestattung, Exhumierung und Urnenaushebung 
Ohne Graberstellung und Sarg- oder Urnenlieferung nach Aufwand nach Aufwand 
 



 

6. Tarifanpassung 
Der Gemeinderat ist berechtigt, diesen Tarif nötigenfalls anzupassen (Verweis auf Art. 47 Abs. 2 des 
Bestattungs- und Friedhofreglements). 
 
 
7. Reduktion 
Bei früherem mehrjährigem Aufenthalt in Holziken, nahen verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu ortsansässigen Personen, etc., kann der Gemeinderat auf Gesuch 
hin die vorstehenden und verfügten Gebühren maximal auf die Ansätze für Einwohner von Holziken 
reduzieren. 
 
 
 
 
Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber 

 
Jacqueline Hausmann  Marco Bieri 
 

 
 
 
 
 
  


